
Verzicht auf das beschleunigte Verfahren – 
Beitrag zur Verfahrenssicherheit

Renouncement of Fast-track Procedures – 
A Contribution to the Certainty of the Procedure

Der Verzicht auf eine Umweltprüfung im beschleunigten Verfahren hat u. U. nur sehr begrenzte
Vorteile, kann jedoch Verfahrensunsicherheiten nach sich ziehen, insbesondere wenn Abwägungs-
grundlagen nicht hinreichend erarbeitet und dokumentiert werden. Am Beispiel eines vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplans im Innenbereich einer Gemeinde wird gezeigt, wie bei einer unproble-
matischen Baufläche, auf die das beschleunigte Verfahren hätte angewendet werden können, eine
normale Umweltprüfung mit geringem Aufwand in Form eines einfachen Umweltberichts mit gerin-
gem Zeit- und Kostenaufwand durchgeführt werden kann, ohne dabei auf Vollständigkeit verzichten
zu müssen.

The renouncement of an environmental assessment in the fast-track procedure possibly has only
very limited advantages. However, it can lead to legal uncertainties in the procedure, in particular
when issues which have to be taken into consideration are adequately looked at and documented.
The article focuses on an example of a project related binding land-use plan for an unproblematic
building site in the inner zone to which the fast-track procedure could have been applied. 
It shows that a normal environmental assessment can be carried out with low costs in time and
money without compromises in completeness. 

Michael Koch

Zusammenfassung

Abstract

usgangslage
An einem Beispiel aus einer klei-

nen Gemeinde in Baden-Württemberg
soll im vorliegenden Beitrag gezeigt
werden, wie bei Verzicht auf das be-
schleunigte Verfahren und mit Hilfe ei-
nes vereinfachten Umweltberichts sämt-
liche Umweltbelange, die nach § 2 Abs. 3
BauGB bei der Aufstellung eines Bebau-
ungsplans zu berücksichtigen sind, für
ein Verfahren im Innenbereich mit ge-
ringem Aufwand abgearbeitet werden
können.

Für eine Sonderbaufläche im Innen-
bereich, für die ein rechtskräftiger Be-
bauungsplan aus dem Jahre 1982 be-
stand und die bislang für eine kirchliche
Einrichtung zur Fortbildung genutzt
wurde, sollte eine Nutzungsänderung
beantragt werden, die aus Wohnnutzun-
gen und dem Betrieb eines Hotels mit
Gaststätte bestehen sollte. Im Rahmen
der Umnutzung sollten außer Innenaus-
bauten keine Änderungen der baulichen
Anlagen erfolgen. Für den Nachweis der
notwendigen Stellplätze wurde lediglich
die Einrichtung zusätzlicher Parkplätze
erforderlich.

Im Rahmen der Nutzungsumwand-
lung sollte ein vorhabenbezogener Be-
bauungsplan (VBB) erstellt werden. Auf-
grund der Lage im Innenbereich und der
geringen überbaubaren Fläche (bislang
4910 m2), die im VBB auf 2187 m2 redu-
ziert werden sollte, hätte ein beschleu-
nigtes Verfahren nach § 13 a BauGB

durchgeführt werden können. Die Ge-
meinde wählte trotzdem das normale
Verfahren inkl. Umweltprüfung nach § 2
Abs. 4 BauGB, da die Umweltbelange
nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB in der Ab-
wägung nach § 2 Abs. 3 BauGB ohnehin
zu berücksichtigen sind. Eine solche
Berücksichtigung ist aber nur möglich,
wenn die Umweltbelange erfasst, bewer-
tet und dokumentiert werden. Es wurde
aufgrund der unproblematischen Situa-
tion vereinbart, nur einen vereinfachten
Umweltbericht zu erstellen, der insbe-
sondere der Dokumentation der Abwä-
gungsgesichtspunkte dienen sollte.

Vorgehensweise
Der einfache Umweltbericht folgt in sei-
ner Gliederung der Anlage zu § 2 Abs. 4
BauGB. Als Grundlagen der Umweltprü-
fung wurden vorhandene Daten verwen-
det. Zusätzlich wurde eine Ortsbege-
hung durchgeführt. Auf zusätzliche de-
taillierte Erhebungen konnte verzichtet
werden, da die Eingriffe flächenmäßig
sehr begrenzt und nur in Bereichen mit
geringer Bedeutung für die verschiede-
nen Umweltbelange vorgesehen waren.

Zur Vereinfachung der Umweltprü-
fung und zur Verbesserung der Lesbar-
keit wurden die Inhalte nur in tabella-
risch übersichtlicher Form dargestellt
(siehe Abb. 1). Hierbei wurden in einer
synoptischen Darstellung die Beschrei-
bung der Umwelt (§ 2 a Abs. 2 BauGB/
linke Spalte), die Wirkungen des Plans 

(§ 2 Abs. 4 BauGB/mittlere Spalte) und
die Maßnahmen zur Vermeidung, Ver-
minderung und zum Ausgleich von Be-
einträchtigungen (§ 1 a Abs. 3 BauGB/
rechte Spalte) einander gegenüber ge-
stellt. Die Inhalte der Tabelle gliedern
sich nach der Aufzählung der Umweltbe-
lange in § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB.

Die Null-Fall-Prognose und die an-
derweitigen Planungsalternativen wur-
den textlich abgearbeitet.

Inhalte der Prüfung
In der Prüfung wurde die Differenz (Pla-
nungs-Delta) zwischen derzeitigem Be-
stand bzw. geltendem Planungsrecht
(zulässiger Nutzung) und den geplanten
Festsetzungen des VBB ermittelt. Dabei
wurde dokumentiert, bei welchen Um-
weltbelangen quantitative und qualitati-
ve Umweltauswirkungen entstehen bzw.
wo sich keine Veränderungen ergeben.
Durch die Reduzierung der Baufenster
konnten planungsrechtlich positive Wir-
kungen für die Umwelt als Vermeidungs-
bzw. Kompensationsmaßnahmen ange-
rechnet werden.

Insgesamt sehr geringfügige Kon-
flikte ergaben sich bei den Umweltbe-
langen Menschen (Lärm), Tiere, Pflanzen
und biologische Vielfalt (Flächeninan-
spruchnahme) sowie Boden, Grundwas-
ser (Versiegelung) und Luft (Immissionen
aus dem Verkehr).

Zur Kompensation von Beeinträchti-
gungen von Tieren, Pflanzen und biolo- Sc
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Beschreibung der Umwelt (§ 1 (6) Nr. 7 
und § 2a (2) BauGB)

Wirkungen des Planes (§ 2 (4) BauGB) Maßnahmen zur Vermeidung, 
Verringerung und zum Ausgleich von 
Beeinträchtigungen (§ 1a (3) BauGB)

westlich angrenzendes Wohngebiet, ge-
ringfügig belastet durch Lärm und Schad-
stoffe aus dem Verkehr der Kreisstraße

potenzieller Lebensraum für unterschied-
liche Tiergruppen (Vögel, Insekten, Säuge-
tiere)

Park und Gartenland mit teilweise ausge-
prägtem Gehölzbestand

extensiv genutzte Parklandschaft mit
potenziell hoher biologischer Vielfalt

bestehender Innenbereich, keine ausge-
wiesenen Natura-2000-Gebiete

anthropogen überformte Böden als Park
und Gartenland, teilweise überbaut;
Flächen innerhalb des Baufensters können
im Rahmen des bestehenden Rechts bis zu
einer GRZ von 0,4 überbaut werden;

Übergangsbereich von Schilfsandstein 
(km 2) zu Gipskeuper (km 1), geringe Löß-
lehmüberdeckung, geringe Bedeutung für
Grundwasseranreicherung

kleiner Teich im östlichen Teil des Parks

geringe Belastung durch Schadstoffe aus
dem Kfz-Verkehr auf der Kreisstraße

Standrandklimatop mit guter Frischluft-
versorgung

geringfügige Zunahme des Verkehrs
von privaten Stellplätzen; Zunahme des
Verkehrs für den Hotel- und Gastrono-
miebetrieb voraussichtlich ohne
störende Wirkungen auf empfindliche
Nutzung durch östliche Anbindung an
die Bundesstraße

Private Stellplätze: Eingriffe auf einer
Fläche von ca. 233,75 m2; 

Vergrößerung der Stellplätze für Gas-
tronomie: Eingriffe auf einer Fläche
von ca. 170 m2

Private Stellplätze: Eingriffe auf einer
Fläche von ca. 233,75 m2;

Vergrößerung der Stellplätze für Gas-
tronomie: Eingriffe auf einer Fläche
von ca. 170 m2

Private Stellplätze: Eingriffe auf einer
Fläche von ca. 233,75 m2;
Vergrößerung der Stellplätze für Gas-
tronomie: Eingriffe auf einer Fläche
von ca. 170 m2

keine

Private Stellplätze: Versiegelung einer
Fläche von ca. 233,75 m2;
Vergrößerung der Stellplätze für Gas-
tronomie: Versiegelung einer Fläche
von ca. 170 m2

Versiegelung auf ca. 400 m2 verringert
die Grundwasseranreicherung nur un-
wesentlich

keine Veränderungen 

geringe Zunahme des Schadstoffaus-
stoßes durch Verkehr aus dem Hotel-
und Gastronomiebetrieb

keine Veränderung

Ausschluss störender Veranstaltungen
(Begrenzung der Sitzplätze, Verzicht
auf Musikbetrieb in der Gartenwirt-
schaft)

nicht erforderlich/rechtlicher Aus-
gleich durch Verkleinerung des Bau-
fensters um 2723 m2

Eingrünung durch Strauchpflanzungen
entlang der Stellplätze (ca. 125 m Län-
ge/5 m Breite)

nicht erforderlich/rechtlicher Aus-
gleich durch Verkleinerung des Bau-
fensters um 2723 m2

Eingrünung durch Strauchpflanzungen
entlang der Stellplätze (ca. 125 m Län-
ge/5 m Breite)

nicht erforderlich/rechtlicher Aus-
gleich durch Verkleinerung des Bau-
fensters um 2723 m2

Eingrünung durch Strauchpflanzungen
entlang der Stellplätze (ca. 125 m Län-
ge/5 m Breite)

nicht erforderlich

nicht erforderlich/rechtlicher Aus-
gleich durch Verkleinerung des rechts-
kräftigen Baufensters um 2723 m2

nicht erforderlich/rechtlicher Aus-
gleich durch Verkleinerung des rechts-
kräftigen Baufensters um 2723 m2

nicht erforderlich

nicht erforderlich

nicht erforderlich

Abbildung 1:  Auszug aus dem einfachen Umweltbericht mit synoptischer Darstellung des Bestands, der Wirkungen des Plans
und den Maßnahmen zur Vermeidung und zur Kompensation (die Örtlichkeit wurde unkenntlich gemacht)

Umweltbelang Menschen sowie Bevölkerung

Umweltbelang Tiere

Umweltbelang Pflanzen

Umweltbelang Biologische Vielfalt

Umweltbelang Natura 2000

Umweltbelang Boden

Umweltbelang Grundwasser

Umweltbelang Oberflächenwasser

Umweltbelange Luft/Erhaltung bestmöglicher Luftqualität

Umweltbelange Klima



gischer Vielfalt wurde eine Eingrünung
der Stellplätze in Form von Strauch-
pflanzungen auf einer Länge von 125 m
Länge vorgeschlagen.

Die Wechselwirkungen wurden text-
lich aufgeführt. Die zusätzlichen Anga-
ben (Hinweise auf Schwierigkeiten und
Lücken) wurden textlich erläutert. Als
Maßnahmen zur Überwachung wurde ein
Monitoring des Verkehrs vorgeschlagen.

Zeit und Kosten
Die Erstellung des Umweltberichts
einschließlich der Besprechungen und
der Ortsbegehung hatten einen Umfang
von insgesamt zwölf Stunden, der Be-
richt umfasst fünf Seiten Text zzgl. Quel-
len- und Literaturangaben. Es wurden
keine Kartendarstellungen erarbeitet.
Die Kosten für diesen vereinfachten Um-
weltbericht lagen inklusive Nebenkosten
und Mehrwertsteuer bei ca. 1100 Euro
(Abrechnung nach Zeitaufwand).

Fazit
Die gewählte Vorgehensweise bei dem
vorgestellten Beispiel soll nicht als Mus-
ter für Umweltberichte generell dienen.
Der vereinfachte Umweltbericht in der
hier gezeigten Form kann nur Anwen-
dung finden in Innenbereichen, in denen
erhebliche Beeinträchtigungen der Um-
welt auszuschließen sind und bei denen
entsprechend geeignete Daten zur Um-
weltsituation vorliegen.

Der vereinfachte Umweltbericht für
einen Bebauungsplan im Innenbereich
liefert eine Dokumentation der Abwä-
gungsgesichtspunkte in nachvollziehba-
rer Form. Hierdurch können die forma-

len Anforderungen einer Umweltprüfung
mit geringem Aufwand erfüllt werden.
Dies trägt zur Rechtssicherheit des Ver-
fahrens bei, da sämtliche Umweltbelan-
ge in der Abwägung nach § 2 Abs. 3
BauGB zu berücksichtigen sind. Bei Be-
standsgebieten bestehen immer Unsi-
cherheiten über die möglichen Umwelt-
probleme, in den meisten Fällen muss
der Immissionsschutz und/oder der be-
sondere Artenschutz eine besondere
Berücksichtigung finden, die in der Re-
gel entsprechend Zeit in Anspruch
nimmt, so dass dann auch keinerlei Ver-
zögerung für das Verfahren auftritt,
wenn eine Umweltprüfung mithilfe eines
vereinfachten Umweltberichts durchge-
führt wird.

Die gewählte Vorgehensweise darf
nicht als Vorbild genommen werden für
die Erarbeitung von Umweltberichten
bei komplexen Vorhaben im Innenbe-
reich und schon gar nicht für Umweltbe-
richte im Außenbereich. Das Beispiel
soll jedoch dazu anregen, die Gestal-
tungsmöglichkeiten bei der Erstellung
von Umweltberichten am jeweiligen kon-
kreten Fall zu prüfen und sich nach Mög-
lichkeit für ein vollständiges, aber ver-
einfachtes Vorgehen mit einer formalen
Umweltprüfung zu entscheiden, anstatt
im beschleunigten Verfahren ggf. auf
Verfahrenssicherheit z. B. durch Mängel
in den Abwägungsgrundlagen und auf
eine im § 1 Abs. 5 BauGB geforderte
nachhaltige städtebauliche Entwicklung
zu verzichten.
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Beschreibung der Umwelt (§ 1 (6) Nr. 7 
und § 2a (2) BauGB)

Wirkungen des Planes (§ 2 (4) BauGB) Maßnahmen zur Vermeidung, 
Verringerung und zum Ausgleich von 
Beeinträchtigungen (§ 1a (3) BauGB)

Parklandschaft mit hoher landschaftsästhe-
tischer Wirkung

denkmalgeschützte Gebäude 

bestehender Wärmeschutzstandard, bau-
liche Veränderungen an geschützten Ge-
bäuden nicht vorgesehen

bestehende Heizung mit Öl; ordnungs-
gemäße Entsorgung durch vorhandenen
Anschluss an die Kanalisation und Müllent-
sorgung durch den Landkreis

geringfügige Eingriffe in Gehölzbe-
stände durch Stellplatzerweiterungen

keine Veränderungen 

keine Veränderungen

keine Veränderungen

nicht erforderlich/rechtlicher Aus-
gleich durch Verkleinerung des Bau-
fensters um 2723 m2

Eingrünung durch Strauchpflanzungen
entlang der Stellplätze (ca. 125 m Län-
ge/5 m Breite)

nicht erforderlich

nicht erforderlich

nicht erforderlich

Umweltbelang Landschaft

Umweltbelang Kultur- und Sachgüter

Umweltbelang Nutzung erneuerbarer Energie/sparsamer Umgang mit Energie

Umweltbelange Vermeidung von Emissionen, sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern


